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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) in der in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBI. | S.
3634)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786)

Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 — PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18.12.1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. 1998,
S. 365), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2019 (GVBI. S. 122)
Gemeindeordnung fur Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994
(GVBI. 1994, S. 153), zuletzt gedndert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 19.12.2018
(GVBI. S. 448)

Gesetz (Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI. | S. 706)

Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnatur-
schutzgesetz — LNatSchG) vom 06.10.2015, (GVBI. 2015, S. 283), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetztes vom 21.12.2016 (GVBI. S. 583)

Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung vom
24.02.2010 (BGBI. I, S. 94), zuletzt ge&ndert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 13. Mai
2019 (BGBI. I S. 706)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009
(BGBI. I S. 2585), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 04. Dezember 2018 (BGBI. | S.
2254)

Wassergesetz fir das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBI. S. 127), zuletzt geandert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBI. S. 469)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundesimmissionsschutzgesetz
- BImSchG) in der Fassung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt gedndert durch
Artikel 1 des Gesetztes vom 08. April 2019 (BGBI. | S. 432)

Ministerium fur Umwelt, Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Abstande zwischen Industrie- und bzw.
Gewerbegebieten und  Wohngebieten  im Rahmen  der  Bauleitplanung
(Abstandserlass Rhld.-Pf.), (Az: 10615-83 150-3, Mainz, 26.02.1992)
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» Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmaler (Denkmalschutzgesetz -
DSchG) vom 23. Marz 1978 (GVBI. 1978, S. 159), letzte berlcksichtigte Anderung:
Inhaltstibersicht geandert, § 25 b eingefugt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03.12.2014
(GVBI. S. 245)

» LandesstraBengesetz (LStrG) in der Fassung vom 1. August 1977 (GVBI. S. 273),
zuletzt geéndert durch Gesetz vom 08.05.2018 (GVBI. S, 92)

= Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundesbodenschutzgesetz BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. | S.502),
zuletzt geandert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017
(BGBI. I S. 3465)

= Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25.07.2005 (GVBI. Nr. 16, S. 302),
zuletzt geéndert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBI. S. 448)

= Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und  Sicherung der
umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abféallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) vom 24.Februar 2012 (BGBI. | S. 212) zuletzt ge&ndert durch Artikel 2 Absatz 9
des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808)

= Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in der Fassung vom
12.Juli 1999 (BGBI. | S. 1554) zuletzt geandert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung
vom 27. September 2017 (BGBI. | S. 3465)

= DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die
Planung Ausgabe Juli 2002, Beiblatt 1: Berechnungsverfahren, Schalltechnische
Orientierungswerte fur die Stadtebauliche Planung Ausgabe Mai 1987
Normausschuss Bauwesen im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. Vertrieb: Beuth
Verlag GmbH, BurggrafenstralRe 6, 30 Berlin

= DIN 4109 Schallschutz im Hochbau Ausgabe November 1989 Normausschuss
Bauwesen im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. Vertrieb: Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstralRe 6, 30 Berlin, aktuelle Form DIN 4109-1 vom Juli 2016

= DIN 45 691 Gerauschkontingentierung in der Bauleitplanung Ausgabe Dezember
2006 Normausschuss Bauwesen im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. Vertrieb:
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraf3e 6, 30 Berlin

= Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA L&rm) Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (TA Larm) vom 26.08.1998
(GMBI. Nr. 26 vom 28.08.1998, S. 503)

= 16. BImSchV - Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036),
zuletzt geéndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S.
2269)

= 18. BImSchV - Sportanlagenlarmschutzverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S.
1588, 1790), zuletzt geéndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 01. Juni 2017 (BGBI. |
S. 1468)

= VDI Richtlinie 2719 Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen
Ausgabe August 1987

= L&nderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Abfallen vom 06.11.2003
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Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (8§ 9 BauGB i.V. m. BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Allgemeines Wohngebiet — WA (8 4 BauNVO)

Das Baugebiet wird gemaf 8§ 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Zulassig sind:

1. Wohngebaude,

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe,

3. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulassiq sind:

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

Nach § 1 Abs. 6 BauNVO wird folgendes festgesetzt:
Die im allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulassige Nutzung gem. 8§ 4 Abs. 3
BauNVO Nr. 2 bis Nr. 5 werden als nicht zulassig festgesetzt:

1. Sonstige nicht stdrende Gewerbebetriebe,
2. Anlagen fur Verwaltung,
3. Gartenbaubetriebe,
4. Tankstellen.
2. Malf3 der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 8§ 16 - 21a BauNVO)

2.1 Grund und Geschossflachenzahl

Die zulassige Grundflachenzahl (GRZ) wird mit 0,4 und die Geschossflachenzahl
(GFZ) mit 0,8 festgesetzt. Die GRZ und GFZ sind Hochstwerte, die ausnutzbar sind,
soweit die Festsetzungen der Uberbaubaren Grundstiicksflachen und die
Bestimmungen der Landesbauordnung nicht zu einer geringeren Ausnutzung fuhren.

Bei der Ermittlung der Grundflache sind die Grundflachen von

1. Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahren,

2. Nebenanlagen im Sinne des 8§ 14 BauNVO.

3. bauliche Anlagen unterhalb der Geléandeoberflache, durch die das Baugrundstiick
lediglich unterbaut wird, mitzurechnen.

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
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Die im Plan festgesetzte GRZ darf durch die unter Nr. 1 bis 3 genannten Anlagen um
bis zu 50% Uberschritten werden.

Zahl der Vollgeschosse

Auf der Grundlage von 8 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO werden fur den gesamten
Geltungsbereich festgesetzt, das maximal zwei (Il) Vollgeschosse zulassig sind.

Hbhe baulicher Anlagen

Zur Begrenzung der Héhe baulicher Anlagen werden maximale Trauf- und Firsthbhen
festgesetzt.

Die Traufh6hen werden differenziert festgesetzt. Demnach werden die Traufhéhen flr
Grundsticke in Hanglagen durch bergseitige Traufhthen (THb) und talseitige
Traufhdhen (THt) festgesetzt. Die bergseitige Traufhohe wird mit 4,50 m und die
talseitige Traufhohe wird mit 7,50 m festgesetzt, die jeweils anzuwendende
Traufhohe ist in der Planurkunde fiir jedes Grundstiick gekennzeichnet.

Die Zulassigkeit der Firsthohen ist in Bezug auf THb und THt zu setzten; jeweils +
3,50 m. Demnach ergibt sich eine zuldssige Firsthéhe bergseits von 8,00 m und
talseits von 11,00 m.

Bezugspunkt flr die Traufhdhen ist die Oberkante der angrenzenden Verkehrsflache
gemessen im Schnittpunkt der Grundstiicksgrenze und der Begrenzungslinie der
angrenzenden Verkehrsflache (StraRe/FuRweg). Fir die Festsetzungen THb und THt
gilt, dass die Traufhthe auf der dem Bezugspunkt abgewandten Gebaudeseite die
festgesetzte Traufhthen in ihrer absoluten Ho6he nicht Uberschreiten darf (vgl.
Einschrieb zu Nutzungsschablonen im Planteil).

Bauweise

Im gesamten Geltungsbereich ist die offene Bauweise gemaf § 22 Abs. 2 BauNVO
festgesetzt.

Fur das gesamte Plangebiet ist ausschliellich eine Bebauung mit freistehenden
Einzel- und Doppelhdusern zulassig.

Uberbaubare Grundstiicksflache (8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die uberbaubaren Grundstticksflachen sind durch die zeichnerischen Festsetzungen
durch Baugrenzen bestimmt. Die Bautiefe und Abstdnde zu den Verkehrs- und
sonstigen Flachen sind dem Planeinschrieb zu entnehmen.

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
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5. Nebenanlagen, Garagen und Stellplatze (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14
BauNVO)

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen kénnen untergeordnete
Nebenanlagen und Einrichtungen i. S. des § 14 BauNVO sowie Garagen, Carports
und Stellplatze zugelassen werden, sofern ein Mindestabstand von 5,0 m zur
Stral3enbegrenzungslinie eingehalten wird, ist ein zusétzlicher Stellplatz zuléssig, bei
seitlicher Anordnung ist zur Stral3enbegrenzungslinie ein Abstand von 1,0 m
einzuhalten.

Pro Wohneinheit sind zwei Stellplatze bzw. Garagen auf dem jeweiligen Grundstiick
nachzuweisen.

6. Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden (8 9 Abs. 1 Nr. 6
BauGB)

Im gesamten Plangebiet sind maximal zwei Wohnungen je Wohngebaude zulassig.

7. Verkehrsflachen (9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die StraRRenverkehrsflachen werden durch die zeichnerischen Festsetzungen in der
Planurkunde bestimmt und sind im sogenannten Mischprofil auszubilden.

Die  Verkehrsfliche  besonderer  Zweckbestimmung  "FuRBweg" ist mit
wasserdurchlassigen, versickerungsfahigen Materialien herzustellen.

8. Fuhrung der Ver- und Entsorgungsleitungen (8 9 Abs.1 Nr. 13 BauGB)

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen mussen unterirdisch verlegt sein.

Fur ggf. erforderlich werdende Leitungen auBBerhalb der festgesetzten
Verkehrsflachen sind die entsprechenden, mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten, zu
belastende Flachen zu sichern.

9. MalRnahmen der Regenwasserbewirtschaftung (8 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Die nicht behandlungsbediirftigen Oberflachenwasser von Dachflachen und sonstigen
privaten abflusswirksamen Flachen sind, soweit moglich, auf den privaten
Grundstucksflachen zuriickzuhalten und zu bewirtschaften. Die Ruckhaltung kann
z.B. Uber Zisternen erfolgen, wenn eine regelmafige Entleerung als Brauchwasser
sichergestellt ist. Die Notlberlaufe aus Regenrlickhalteanlagen sind an die
oOffentlichen Regenwassersysteme anzuschliel3en. Auf den privaten Grundsticken ist
ein Ruckhaltevolumen von 50I/m2 abflusswirksamer Flache herzustellen.
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10. Flachen und MaRBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Auf den festgesetzten Flachen sind Gberwiegend Strauchpflanzungen vorzunehmen,
die vornehmlich aus der Pflanzliste zu entnehmen sind. Dabei ist pro 2 m2
Pflanzflache ein Strauch zu pflanzen.

Die  Pflanzqualitdt der Gehdlze hat den ,Giltebestimmungen  der
Forschungsgesellschaft Landesentwicklung, Landschaftsbau (FLL) e.V.* =zu
entsprechen.

11. Flachen zum Anpflanzen von B&umen, Strduchern wund sonstigen
Bepflanzungen (8 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Die nicht dberbauten Grundsticksflachen sind als Garten oder Griinanlage
anzulegen und zu pflegen. Dabei sind bevorzugt Baum- und Strauchpflanzungen
vorzunehmen. Die Auswahl orientiert sich vorwiegend an der Pflanzliste. Die
Baumpflanzungen sind spéatestens innerhalb von zwei Jahren nach Fertigstellung der
Baumalinahme durchzufiihren, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Die Vorgarten sind bis auf die erforderlichen Zuwegungen gértnerisch anzulegen und
dauerhaft zu pflegen. Sie durfen nicht als Lager- oder Arbeitsflachen genutzt werden.
In jedem Vorgarten ist mindestens ein kleinkroniger Laubbaum zu pflanzen.

ErschlieBungsflachen u.a. auf Privatgrundstiicken sind mit wassergebundenen
Beldgen (z.B. Rasengittersteine, Schotterrasen, Fugenpflaster) auszufihren. Beton-
und Asphaltdecken sind unzulassig.

12. Flachen fiar Aufschittungen und Abgrabungen zur Herstellung des
StraRenkorpers (8 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Auf den festgesetzten Grundstiicksflachen sind Aufschittungen, Abgrabungen und
Stutzmauern, die zur Herstellung des StraRenkérpers erforderlich sind, zu dulden.
Insbesondere auch die Ruckenstiitze von Strallenbegrenzungssteinen und der
StralRenbeleuchtung.

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
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Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 88 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4

11

1.2

1.3

14

BauGB)

Déacher

Dachform

Im gesamten Plangebiet sind fur Hauptgebaude ausschlie3lich Sattel-, Walm- und
versetzte Pultdacher zuldssig. Bei Pultdachern ist ein maximaler Héhenversatz der
gegeneinander versetzten Dachflachen von 1,20 m zulassig.

Fur Garagen, Carports und Nebengebaude sind auch Flachdacher zulassig.

Dachneigung

Die zulassige Dachneigung wird mit 25° bis 45° festgesetzt.

Garagen, Carports und Nebenanlagen sind auch als Flachdacher (0°) zul&ssig.

Dacheindeckung

Als Dacheindeckung sind mit Ausnahme von Anlagen, die der Nutzung der
Sonnenenergie dienen, Ziegel oder Betondachsteine in roten und braunen Farbténen
zulassig. Ebenso zulassig sind begriinte Dacher.

Dachaufbauten

Dachaufbauten in Form von Dachgauben sind zulassig. Die Summe der Breiten der
Dachaufbauten darf nicht breiter als 2/3 der Trauflange der jeweiligen Dachseite sein.
Anlagen fur die aktive oder passive Nutzung von Solarenergie bleiben von dieser
Festsetzung unberihrt.

Einfriedungen

Zum Schutz der privaten Freiflachen ist die Errichtung von Teileinfriedungen zulassig,
wenn diese eine Gesamthdhe von 1,50 m nicht Uberschreiten. Gemauerte, betonierte
oder mit Fertigbauteilen errichtete Elemente dirfen eine Hohe von 1,00 m nicht
Uberschreiten. Diese Elemente sind zu verputzen, mit Natursteinen zu verblenden
oder mit sonstigen nattrlichen Materialien zu verkleiden. An Grundstiicksseiten, die
offentlichen Flachen, insbesondere Stral3en zugewandt sind, ist die Verwendung von
Maschendraht unzulédssig. Auf die Verwendbarkeit von Hecken, Stréduchern und
Staketenzaunen zur Grundsttickseinfriedung wird besonders hingewiesen.

Geschlossene Einfriedungen auf den Baugrundsticken sind nicht zuléssig.

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
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3. Stutzmauern

Stutzmauern durfen eine H6he von 1,00 m Uber talseitigem, natirlichem
Gelandeniveau nicht Giberschreiten.

4, AuRenwandflachen

Die AuRenwédnde der Gebaude missen verputzt, mit Natursteinen verblendet oder
mit sonstigen naturlichen, oder natirlich wirkenden Materialien verkleidet werden.
Unzulassig ist die Verwendung von glanzenden Materialien und Kunststoffen.

5. Befestigung von Freiflachen

Die ErschlieBungsflachen u. a. auf den Privatgrundstiicken (z.B. Zufahrten, PKW-
Stellplatze, Hofflachen) sind mit wasserdurchlassigen Materialien (z. B.
Schotterrasen, Rasenpflaster, Fugenpflaster) herzustellen. Beton- und Asphaltdecken
sind unzulassig.

6. Gestaltung nicht Uberbauter Grundsticksflachen

Mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen sind die nicht Uberbauten
Grundstucksflachen als Garten- oder Griunanlage anzulegen und zu pflegen. Die
Vorgarten dirfen nicht als Lager- oder Arbeitsflachen genutzt werden. Auf den
unbebauten und unversiegelten Grundsticksflachen sind standortgerechte Baume
und Straucher gem. Pflanzliste anzupflanzen.

7. Stellplatze fur Abfallbehéalter

Mull- und Wertstoffbehélter sind mit ortsfesten Anlagen (Holzpalisaden, Pergolen)
und / oder geeigneten immergrinen Pflanzen (z. B. Liguster, Mahonie, Efeu,
Buchsbaum, Kirschlorbeer) und / oder Kletterpflanzen ausreichend gegen Sicht
abzuschirmen.

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
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HINWEISE

11

1.2

1.3

Kulturdenkmaler

Gemal § 17 DSchG - Rheinland-Pfalz sind Funde (Kulturdenkmaler) unverztglich
bei der zustandigen Denkmalfachbehérde zu melden. Beim Antreffen
archaologischer Funde ist dem Landesamt ein angemessener Zeitraum zur
Durchfuhrung von Rettungsgrabungen einzuraumen.

In Bezug auf die ErschlieBung des Gebietes ist darauf hinzuweisen.

Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie fir die ErschlieBungsmal3hahmen,
hat der Bautrager/Bauherr die ausfihrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten,
die Direktion Landesarchaologie, Speyer rechtzeitig den Beginn der Arbeiten
anzuzeigen, damit die Direktion Landesarchéologie, Speyer diese, sofern
notwendig, Uberwachen kann.

Die ausfihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des
Denkmalschutzgesetztes vom 23. Marz 1978, in der aktuellen Fassung,
hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archaologische Fund unverziglich
zu melden, die Fundstelle soweit als mdglich unveréandert zu lassen und die
Gegenstande sorgfaltig gegen Verlust zu sichern.

Absatz 1 und 2 entbinden Bautrager/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und
Haftung gegeniber der Direktion Landesarchéologie, Speyer. Sollten
archdologische Objekte angetroffen werden, so ist der archaologischen
Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuraumen, damit
Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfiihrenden Firmen, planmafiig den
Anforderungen der heutigen archaologischen Forschung entsprechend durchgefihrt
werden kbénnen.

Einfriedungen entlang landwirtschaftlich genutzter Grundstiicke

Gemal § 42 Nachbarrechtsgesetz fir Rheinland-Pfalz missen Einfriedungen von
der Grenze eines landwirtschaftlich genutzten Grundstiickes, das auf3erhalb eines
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegt und nicht einem Bebauungsplan als
Bauland zugewiesen ist, auf Verlangen des Nachbarn 0,50 m zuriickgesetzt
werden. Einfriedungen missen von der Grenze eines Wirtschaftsweges 0,50 m
zurickgesetzt werden.
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3. Wassergefahrdende Stoffe

Auf die Vorschriften des 88 62, 63 Wasserhaushaltsgesetz (Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen) in Verbindung mit § 20 Landeswassergesetz
(wassergefahrdende Stoffe) und die ,Landesverordnung Uber die Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden  Stoffen und  Uber  Fachbetriebe®
(Anlagenverordnung — VawS) vom 1. Februar 1996, zuletzt geandert am 25.
Februar 2010, GVBI. S. 52 wird hingewiesen. Das einschlagige technische
Regelwerk ist zu beachten.

4. Baugrund

Bei Grundbaumafinahmen sind die einschlagigen Regelwerke sowie insbesondere
die Forderungen der DIN 1054 (Baugrund; zulassige Belastung des Baugrundes),
DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen) und DIN 4124 (Baugruben und Gréaben,
Bdschungen, Arbeitsraumbreiten und Verbau) zu beachten. Fir einzelne
BaumafRnahmen werden grundsatzlich separate Griindungsmafl3nahmen empfohlen.

5. Ausgleich der Wasserfiihrung

Gemall den Bestimmungen der 88 61/62 LWG sind die durch die Bebauung und
ErschlieBung des Plangebietes hervorgerufenen nachteiligen Veranderungen der
Abflussverhaltnisse fiir das Oberflachenwasser auszugleichen. Im privaten Bereich
kann dies zusatzlich durch den Bau von Zisternen o. a. unterstitzt werden.

6. Grundwasserverhaltnisse

Zum Schutz gegen Vernassung wird empfohlen die Unterkellerung in Form
wasserdichter Wannen o. &. auszubilden.

7. Versorgungsleitungen/ Elektrizitat/ Telekommunikation

Vor der Durchfihrung von Arbeiten auf den Grundstiicken und bei Projektierung
baulicher Anlagen muss sich der Bauherr/Eigentimer/Planungstrager mit den
zustandigen Versorgungstragern rechtzeitig in Verbindung setzen, um sich tber die
genaue ortliche Lage von Leitungen und Anlagen zu erkundigen, damit Sach- und
Personenschaden vermieden werden kdnnen. Die von der ErschlieBung berihrten
Behorden sind zur Abstimmung der technischen Belange im Rahmen der
Ausflihrungsplanung zu beteiligen.

Bei der ErschlieBung des Baugebietes werden bereits die Anschlussleitungen zur
Stromversorgung der einzelnen Grundstiicke bis auf die Grundstiicke verlegt. Die
Anschlussleitungen liegen somit bereits unterirdisch auf den einzelnen
Grundsticken und stehen unter elektrischer Spannung.

Auf die Merkblatter ,Erdarbeiten in der Nahe erdverlegter Kabel der
Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft® und ,Hinweise flir MalRhahmen zum
Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten wird hingewiesen.

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
~Heckwiese Wohnpark 2020% OG Horingen
Satzungsexemplar gem. 8 10 Abs 1 BauGB Seite 11
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Sollten im Rahmen der Begriinung des Plangebietes Anpflanzungen im Bereich
festgesetzter offentlicher ErschlieBungsflachen vorgenommen werden, sind
nachfolgende Ausflihrungen zu beachten. Unter Zugrundelegung der Vorgaben im
"Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”
der Forschungsgesellschaft fur Strafen- und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe
1989 und “GW 125: Baumpflanzungen im  Bereich  unterirdischer
Versorgungsanlagen® des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)
von Marz 1989 ist auf folgendes hinzuweisen:

Bei Anpflanzungen von B&umen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich
unterirdischer Ver-/ Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll ein Mindestanstand von
2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse - Aulenhaut Leitung) eingehalten
werden. Kann dieser zur Gewahrleistungen der Betriebssicherheit der Leitungen
erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom Vorhabentrager, in
Absprache mit dem jeweiligen Versorgungstrager, geeignete MalRnhahmen zum
Schutz der Leitungen (z. B. Einbau von Trennwéanden aus Kunststoff) vorzusehen.

Regenwassernutzung

Es wird vorgeschlagen, je Wohngebaude eine Wasserzisterne mit einer
Mindestkapazitat von 50 | je m? versiegelter Grundstucksflache zu installieren, in der
Regenwasser gesammelt und einer Nutzung als Brauchwasser (Toilettenspulung
etc.) im Haushalt zugefuhrt werden kann.

Auf eine mogliche finanzielle Forderung solcher MaRnahmen durch die
Verbandsgemeindewerke, sofern diese Malinahme nicht auf Grundlage einer
rechtlichen Verpflichtung zu installieren ist, wird hingewiesen.

Gasversorgung

Sofern hinreichend grolRes Interesse der Bauwilligen besteht, ist die Versorgung des
Baugebietes mit Erdgas, im Rahmen der ErschlieBung des Gebietes, zu prifen. Die
zustandige Betriebsabteilung des Versorgungsunternehmens ist friihzeitig an den
Planungen zu beteiligen.

Brandschutz/ Trinkwasserversorgung

Auf die Beachtung der 88 6,7,15 und 41 (1) der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz
(LBauO) wird hingewiesen.

Die Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserversorgungsstrecke innerhalb des
Baugebietes ist gemall 813 Trinkwasserverordnung dem Ref. Gesundheitswesen
der KV Donnersbergkreis (4 Tage vorher) anzuzeigen.

Verkehrserschliel3ung
Vor Beginn der Ausfuhrungsplanung sind koordinierende Gesprache mit der

Landwirtschaftskammer zur Stral3enraumgestaltung im Neubaugebiet zu fihren, um
die Belange des landwirtschaftlichen Verkehrs zu berlcksichtigen.

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
~Heckwiese Wohnpark 2020% OG Horingen
Satzungsexemplar gem. 8 10 Abs 1 BauGB Seite 12
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12. Sonstige Unklarheiten

Bei allgemeinen Unklarheiten zur Zulassigkeit und baulichen Gestaltung von
Anlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird eine friihzeitige Abstimmung
mit der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler empfohlen.

13. Radon

Radonmessungen in der Bodenluft in Abh&ngigkeit von den geologischen
Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes werden empfohlen. Die
Ergebnisse sollten Grundlage fir Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. fur
bauliche Vorsorgemalnahmen zu entscheiden. Werden hierbei tatsachlich kritische
Werte festgestellt, wird angeraten, bauliche VorsorgemaflRnahmen zu treffen, um
den Eintritt des Radons ins Gebaude weitgehend zu verhindern.

14. Artenliste Bepflanzung
Fur die Pflanzungen sollen Uberwiegend Geholze aus der folgenden Artenliste
verwendet werden. Auf die erforderlichen Grenzabstande gemafR Nachbarrecht
Rheinland-Pfalz wird hingewiesen.

Artenauswahl der Baumpflanzungen 1. Ordnung
MindestgroR3e: Hochstamm, 3x verpflanzt,
Stammumfang 12-14 cm

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Fraxinus excelsior Esche
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde

Obstbaume einschliellich Schalenobst

Artenauswahl der Baumpflanzungen 2. Ordnung

MindestgroRRe:

Hochstamm, 2x verpflanzt,
Stammumfang 10-12 cm
Heister, Hohe 150-200 cm

Acer campestre

Feldahorn

Betula verrucosa Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Wildkirsche
Salix caprea Salweide
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
~Heckwiese Wohnpark 2020% OG Horingen
Satzungsexemplar gem. 8 10 Abs 1 BauGB Seite 13
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Artenauswahl der Strauchpflanzungen

MindestgroRe:

2x verpflanzt, 3-5 Tr.
Hobhe: 60 - 100 cm

Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Weil3dorn
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen

Ligustrum vulgare

Gemeiner Liguster

Lonicera xylosteum

Rote Heckenkirsche

Prunus spinosa

Schlehe

Rosa canina

Hundsrose

Sambucus nigra

Schwarzer Holunder

Viburnum lantana

Wolliger Schneeball

Viburnum opulus

Gewohnlicher Schneeball

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan
,2Heckwiese Wohnpark 2020“ OG Héringen
Satzungsexemplar gem. § 10 Abs 1 BauGB Seite 14
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1 ALLGEMEINES

Die Ortsgemeinde HOringen beabsichtigt zur Deckung der aktuellen Nachfrage nach
Wohnbaugrundstiicken am westlichen Ortsrand, im Anschluss an die Ortsrandbebauung,
ein neues Wohnbaugebiet auszuweisen. Dazu ist die Aufstellung des Bebauungsplanes
.Heckwiese Wohnpark 2020“ erforderlich.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans, der als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen
wird, umfasst eine Flache von ~1,58 Hektar. Die ErschlieBung der Flache ist in zwei Bau-
abschnitten vorgesehen.

Der Bebauungsplan ,Heckwiese Wohnpark 2020“ enthalt rechtverbindliche Festsetzungen
fur die stadtebauliche Ordnung und bildet Grundlage fur weitere, zum Vollzug des Bauge-
setzbuches erforderliche Mal3nahmen.

Ende der 90-erJahre wurde das Plangebiet erstmals durch das Biro Plan Gberplant. In die-
sem Zusammenhang wurde das friihzeitige Beteiligungsverfahren durchgefihrt. In den fol-
genden Jahren wurde durch das Biro Schonung im Rahmen der Fortfihrung des Verfah-
rens eine Alternativplanung erarbeitet. Aufgrund der damaligen Entwasserungsproblematik
wurde das Projekt nicht fortgefiihrt. Durch die WVE GmbH Kaiserslautern wurde die Pla-
nung nun soweit Uberarbeitet und aktualisiert, dass das Bebauungsplanverfahren nochmals
vollstandig durchzufiihren ist. Hierzu wurden die Aufhebung des Beschlusses aus den
90er-Jahren erforderlich und ein neuer Aufstellungsbeschluss am 23.05.2017 vom Rat der
Ortsgemeinde HoOringen gefasst.

Die ErschlieBung des Baugebietes soll auf dem Wege der Privaterschliel3ung erfolgen. Der
WVE GmbH Kaiserslautern wurde hierzu neben der Aufstellung des Bebauungsplanes
auch die Erschliel3ung mittels Erschlielfungsvertrag gemaf § 11 BauGB ubertragen.

1.1 Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Heckwiese Wohnpark 2020“ der
Ortsgemeinde Horingen ist im Aufstellungsbeschluss naher konkretisiert.

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches lasst sich aus den zeichnerischen Festset-
zungen und Darstellungen entnehmen.

1.2 Aufstellungsbeschluss

Der Aufstellungsbeschluss gemal3 § 2 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung dieses Bebauungs-
planes wurde am 23.05.2017 von Rat der Ortsgemeinde Hoéringen beschlossen und geman
§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB durch Verdéffentlichung im Amtsblatt, Ausgabe vom 07.06.2017
ortsiblich bekannt gemacht.

Begriindung zum Bebauungsplan
.Heckwiese Wohnpark 2020“, OG Horingen
Satzungsexemplar gem. 8 10 Abs. 1 BauGB Seite 4
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2  EINFUGEN IN DIE GESAMTPLANUNG

Das Plangebiet liegt im Westen der Ortsgemeinde Horingen. Durch die ErschlieBung der
Flache wird eine Abrundung der Ortslage erzielt.

Raum + Monitor
In Raum + ist die komplette Plangebietsflache als Aul3enreserve der Gemeinde Hdéringen
dargestellt.

E2

Abbildung 1: Auszug Raum +, Stand: 17.08.2017

Begriindung zum Bebauungsplan
,Heckwiese Wohnpark 2020“; OG Horingen
Satzungsexemplar gem. § 10 Abs. 1 BauGB Seite 5
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Regionaler Raumordnungsplan
Im Regionalen Raumordnungsplan ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes bereits
als Siedlungsflache Wohnen dargestellt. Aufgrund dessen sind keine hervorgehenden Kon-
flikte mit Ubergeordneten Planungsebenen zu erwarten.

A
¥

© www.RIS.rlp.de | ¥

Abbildung 2: Auszug aus dem Region'éllen Raumordnunésplan; Region Westpfalz; OG Horin-
gen

Flachennutzungsplan

Im aktuellen Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Winnweiler ist die Flache des
Geltungsbereiches als Wohnbauflache dargestellt. In der Fortschreibung des Flachennut-
zungsplanes wird aufgrund der neu festgelegten Bedarfswerte der Gemeinde Hdringen
eine Reduzierung der Flachenkontingentierung vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass
eine Anpassung der urspringlichen Planung von drei auf zwei Bauabschnitte umgesetzt
wurde. Dem Planungsgrundsatz Bebauungspléne aus dem Flachennutzungsplan zu entwi-
ckeln (8 8 Abs. 2 BauGB), wird somit Rechnung getragen.

Begrindung zum Bebauungsplan
,Heckwiese Wohnpark 2020“; OG Horingen
Satzungsexemplar gem. § 10 Abs. 1 BauGB Seite 6
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Abbildung 3: Ausschnitt Fortschreibung des FNP 2030; Riicknahme des 3. BA

3 PLANUNGSERFORDERNIS

3.1 Planungsleitsatze

Der Bebauungsplan ,Heckwiese Wohnpark 2020“ soll gemaR § 1 Abs. 5 BauGB eine nach-
haltige stadtebauliche Entwicklung und eine zum Wohl der Allgemeinheit entsprechende
sozialgerechte Entwicklung gewéhrleisten sowie dazu beitragen, eine menschenwirdige
Umwelt zu sichern und die natirlichen Lebensgrundlagen zu schiitzen und zu entwickeln.
Gleichzeitig sollen die stadtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild erhalten
und entwickelt werden.

3.2 Planungsanlass

Im Wesentlichen wurde Aufstellung des Bebauungsplanes ,Heckwiese Wohnpark 2020“
erforderlich, um die bauplanungsrechtliche Grundlage zu schaffen, die bisher als Griinland
und Ackerflache genutzte Flache funktional-gestalterisch in geordneter Form der Wohnnut-
zung zu zufthren.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll der kurz- und mittelfristige Bedarf an Wohn-
bauland in der Ortsgemeinde Héringen gedeckt werden.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans mit integrierten gestalterischen Festsetzungen
nach § 88 LBauO sowie umweltbezogenen bzw. grinordnerischen Festsetzungen sollen
planungsrechtliche Voraussetzungen fir die ErschlieBung und Bebauung, d.h. fir eine

langfristige geordnete Siedlungsentwicklung geschaffen werden.

Begriindung zum Bebauungsplan

,Heckwiese Wohnpark 2020“; OG Horingen

Satzungsexemplar gem. 8 10 Abs. 1 BauGB Seite 7
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Folgende Planungsgrundséatze sind dem Bebauungsplan als Leitlinien zugrunde gelegt und
sollen zur Verwirklichung der im BauGB vorgegebenen Ziele beitragen:

1. Stadtebauliche Integration des Neubaugebietes in die drtliche Situation (Bauweise,
Hohenentwicklung).

2. Ruckhaltung (soweit mdglich) des Niederschlagwassers im Plangebiet.

3. Realisierung des landespflegerischen Ausgleichs méglichst im naheren Umfeld des
Bebauungsplangebiets bzw. innerhalb der Ortsgemeinde Horingen.

Die unterschiedlichen Anforderungen und Bedurfnisse sind ihrem Rang gemaf zu berick-
sichtigen und im Rahmen einer gerechten Abwagung in die Planung einzustellen.

4 ANGABEN ZUM PLANGEBIET

4.1 Abgrenzung des rdumlichen Geltungsbereiches

Nachfolgend ist die Gebietsabgrenzung als Uberlagerung mit der Luftbildaufnahme abge-
bildet. Der Gesamtgeltungsbereich umfasst eine Grol3e von ca. 1,58 ha.

o N7 y A

(C) Naturschutzverwaltung Rhinland-Pfa, Geobasisdaten: (C) Katastqr- und Vrassungsvemallung Rheinland-Pfalz

Abbildung 4: Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,,Heckwiese Wohnpark 2020“ mit Luft-
bild, verandert

Begrindung zum Bebauungsplan
,Heckwiese Wohnpark 2020“; OG Horingen
Satzungsexemplar gem. § 10 Abs. 1 BauGB Seite 8
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4.2 Bestandssituation

4.2.1 Siedlungsstruktur

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird eingerahmt durch die nérdlich gelegene
Bebauung der Stralte ,Auf der Heckwiese®, die nordostliche ,Gartenstral’e” sowie im Osten
durch die BergstraRe und Siuden durch die Bebauung der Wackenborner Stral3e.

Der Bestand zeichnet sich durch eine offene Bauweise mit Uberwiegender Einzelhausbe-
bauung aus.

Mit der vorgesehenen Wohnbebauung soll eine Ortsarrondierung am westlichen Ortsrand
der Gemeinde Horingen erzielt werden.

4.2.2 Verkehrliche Erschlie3ung

Das geplante Neubaugebiet wird durch eine SchleifenerschlieBung mit Stichstral3e an das
bestehende Verkehrsnetz der StraRe ,Auf der Heckwiese® und ,Gartenstral3e” verkehrlich
angebunden. Die ErschlieBung des Neubaugebietes ist in zwei Bauabschnitten vorgese-
hen. Im 1. Bauabschnitt werden durch den Ausbau der ,Gartenstraf3e” Richtung Siden mit
Wendemdglichkeit insgesamt 13 Bauplatze erschlossen. Im folgenden 2. Bauabschnitt wird
Uber einen Ausbau der Stral’e ,Auf der Heckwiese® eine Verbindung zum 1.Bauabschnitt
hergestellt. Dadurch kdnnen im 2. Bauabschnitt neun Baugrundsticke realisiert werden.
Das ErschlieBungskonzept bericksichtigt die vorhandenen Verkehrsstrukturen, um den
ErschlieBungsaufwand mdglichst gering zu gestalten.

Die FuRBwegeverbindung aus dem Plangebiet Richtung Osten zur bestehenden Stral3e ,Auf
der Weide® sowie zum Wirtschaftsweg im Sudwesten wird durch Planfestsetzungen gesi-
chert. Insbesondere die FuBwegeverbindung nach Siudwesten wird benétigt, um eine An-
bindung des Baugebietes an die bestehende Kanalisation in der Wackenbornerstral3e hin-
sichtlich einer wirtschaftlichen Trassenfiihrung zu sichern.

Erforderliche Stellplatze der Anwohner sind auf den privaten Grundstiicken nachzuweisen.
Mit einer Breite von 6,25 m ist der Querschnitt der angrenzenden StralRen fir die Planstra-
3e Gbernommen. Somit ist zur weiteren Unterbringung des ruhenden Verkehrs der 6ffentli-
che StralRenraum ausreichend dimensioniert.

Die Einstufung des Verkehrsaufkommens durch die neuen Wohnbauflachen belauft sich
auf einen reinen Ziel- und Quellverkehr ohne Fremdenverkehrsanteile. Somit kann der
StralRenquerschnitt von 6,25 m als ausreichend leistungsféahig eingestuft werden.

4.2.3 Ver- und Entsorgung

4.2.3.1Wasser/Strom

Zur Versorgung mit Trinkwasser erfolgt der Anschluss des Gebietes an das 6rtliche Was-
serversorgungshnetz der Verbandsgemeindewerke Winnweiler.

Fur die Versorgung des Gebietes mit Strom erfolgt der Anschluss an das vorhandene Lei-
tungsnetz.

Begriindung zum Bebauungsplan
.Heckwiese Wohnpark 2020“, OG Horingen
Satzungsexemplar gem. 8 10 Abs. 1 BauGB Seite 9
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4.2.3.2 Entwasserungskonzept

Die Entwasserung des Gebietes erfolgt im modifizierten Trennsystem.

Dabei wird das anfallende Schmutzwasser in einem separaten Schmutzwasserkanal abge-
leitet. Der Anschluss des Schmutzwasserkanals erfolgt an die Mischwasserkanalisation in
der Wackenborner Strae. Das héausliche Schmutzwasser kann mit einer spezifischen
Schmutzwasserspende von Qu,1000e VON 4 1/(s*1000 Einwohner) zum Ansatz gebracht wer-
den. Somit beléuft sich der max. stindliche hausliche Schmutzwasserabfluss aus dem Ge-
samtgebiet auf 0,31 I/s. Die Klaranlage Horingen ist fur eine Reinigungsleistung von 1.000
EW ausgelegt. Auf den 22 geplanten Bauplatzen ist von einer Ansiedlung von etwa 77
Einwohnern auszugehen. Das zusatzliche Abwasseraufkommen kann in der Klaranlage
behandelt und gereinigt werden.

Das anfallende Niederschlagswasser soll, soweit mdglich, auf den privaten Grundstiicksfla-
chen zurtickgehalten und bewirtschaftet werden. Die Ergebnisse des durchgeflihrten Bau-
grundgutachtens haben gezeigt, dass die Untergrundverhdltnisse hauptsachlich aus toni-
gen Boden bestehen, welche eine sehr geringe bzw. keine Durchlassigkeit aufweisen und
somit eine Versickerung von Niederschlagswasser ausgeschlossen ist.

Als Ruickhaltung auf den privaten Grundstiicken werden 501/ m? abflusswirksamer Flache
gefordert. Als mdgliche Elemente zur Regenwasserriickhaltung werden z.B. Zisternen mit
ganzjahrigem Verbrauch (z.B. Toilettenspilung) empfohlen.

Das aus dem Gebiet anfallende Oberflachenwasser der Stra3enverkehrsflachen und den
Notlberlaufen der privaten Grundstucksflachen wird Gber einen Regenwasserkanal zum
zentralen Regenrickhaltebecken am stidwestlichen Bereich des Plangebietes geleitet. Das
erforderliche Rickhaltevolumen firr das Plangebiet wurde in Abstimmung mit der SGD-Sid,
Regionalstelle WAB Kaiserslautern fur ein Regenereignis mit einer Wiederkehrhaufigkeit
von 1-mal in 20 Jahren ausgelegt, somit wird ein Beckenvolumen von ca. 400 m3 mit einer
Entleerungszeit von 48 h erforderlich.

Fur das Regenrlckhaltebecken wird eine Genehmigungsplanung erforderlich, da eine Ein-
leitung in den bestehenden Regenwasserkanal erfolgt.

Aus nordwestlicher Richtung grenzt ein AuRengebiet an das Plangebiet an. Zur Ableitung
des AuRengebietswassers verlauft ein Graben neben dem von Norden nach Siden verlau-
fenden Wirtschaftsweg, der Uber einen Geréllfang in den bestehenden Regenwasserkanal
in der Wackenborner StralRe mindet. Um die ungehinderte Ableitung Uber den Graben
auch weiterhin zu gewahrleisten, ist im Bereich des Regenriickhaltebeckens ein Abstand
zum Graben zu gewabhrleisten. Im Bereich des Flurstiicks-Nr. 449 existiert eine bestehen-
de Plangenehmigung fir eine Verwallung mit integriertem Ger6ll- und Sandfang. Der
Standort flr das Regenrickhaltebecken befindet sich auf den Flurstiicken-Nr. 447 und 449
(Tiefpunkt Plangebiet). Da die genehmigte Verwallung seit 2008 nicht realisiert wurde, wird
vorgeschlagen die angrenzenden Flurstiicke- Nr. 444, 445 und 446) als Alternativstandort
fur die Verwallung auszuweisen.

Begriindung zum Bebauungsplan
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4.2.4 Landespflegerische Situation/ Artenschutz

Die Aussagen zur Landespflege und Naturschutz werden im eigenstandigen Umweltbericht
mit integriertem naturschutzrechtlichem Fachbeitrag getroffen. Aussagen zu artenschutz-
rechtlichen Belangen sind dem beiliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu ent-
nehmen.

4.2.5 Immissionen

Sudlich des Plangebietes befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb von dem Emissionen
ausgehen konnen. Bereits 2006 wurde ein Immissionsgutachten erstellt, welches bestétigt,
dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm fur Allgemeine Wohngebiete durch die Schal-
leinwirkungen des landwirtschaftlichen Betriebes an den néachsten fur die Bebauung vorge-
sehenen Flachen eingehalten werden. Da die Rahmenbedingungen (Grenze Geltungsbe-
reich Bebauungsplan, Art der Wohnnutzung als auch die betriebliche Tatigkeit) unverandert
sind, wurde auf die Erstellung eines neuen Gutachtens verzichtet. Der Gutachter aus dem
Jahr 2006 bestatigte schriftlich, dass sein Gutachten auch nach den heutigen gesetzlichen
Bestimmungen (TA Larm) weiterhin seine Gultigkeit behalt. Somit kann ein vertragliches
Nebeneinander zwischen geplanter Wohnnutzung und landwirtschaftlichem Betrieb weiter-
hin sichergestellt werden.

4.2.6 Altlasten, Altablagerungen und Verdachtsflachen

Das Plangebiet wurde grof3tenteils als Grinlandflache sowie im nérdlich gelegenen Bereich
als Ackerflache genutzt. Uber Altlastenverdachtsflachen liegen zurzeit keine Kenntnisse
vor.

4.2.7 Bodentragfahigkeit

Im Zuge der Baugrunderkundung wurden insgesamt acht Kleinrammbohrungen im Bereich
der ErschlielBungsstralie mit einer Aufschlusstiefe von 1,4 m und 6,0 m uGOK durchge-
fuhrt. Weiterhin wurden vier schwere Rammsonden zur Bestimmung der Lagerungsdich-
te/Konsistenz niedergebracht.

Der vollstandigen Ergebnisse der Baugrunduntersuchung sind den Geo- und Abfalltechni-
schen Bericht (Anlage 1) zu entnehmen.

4.2.8 Archdaologie

Archéaologische Fundstellen sind nicht bekannt.

Begriindung zum Bebauungsplan
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5 PLANINHALT

5.1 Bebauungsplanentwurf

Fur das Plangebiet ist eine Bebauung mit freistehenden Einzel- und Doppelhdusern vorge-
sehen, dadurch soll die ortstypische Bebauungsstruktur auch im Plangebiet fortgesetzt
werden. Durch entsprechende Festsetzungen der Trauf- und Firsthdhen werden die topo-
graphischen Gegebenheiten bei der stadtebaulichen Planung berticksichtigt.
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Abbildung 5: Auszug aus Planteil
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5.2 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Das Bebauungsplangebiet wird gemafld § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA)
festgesetzt.

Zulassig sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 1-3 BauNVO allgemein zulassigen Nutzungen, sowie
Betriebe des Beherbergungsgewerbes gemaf § 4 Abs. 3 Nr. 1.

Nach 8 4 Abs. 3 Nr. 2-5 BauNVO ausnahmsweise zulassige sonstige nicht stérende Ge-
werbebetriebe, Anlagen fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen werden
als nicht zulassig festgesetzt.

Die Festsetzungen wurden getroffen, um das Plangebiet funktional in die Umgebung einzu-
fugen, mdogliche konfliktreiche Nutzungen zu vermeiden sowie die vorwiegend dem Woh-
nen vorherrschende Struktur beizubehalten.

Insgesamt betrachtet, werden die Anforderungen der allgemeinen Zweckbestimmungen
eines Allgemeinen Wohngebietes (8 4 BauNVO) durch die getroffenen Festsetzungen er-
fullt.

Mal der baulichen Nutzung

Das Mal3 der baulichen Nutzung ist durch Festsetzungen der Grundflachenzahl (GRZ), der
Geschossflachenzahl (GFZ) sowie die hochstzulassige Zahl der Vollgeschosse i.V.m. der
maximalen Trauf- und Firsthéhe hinreichend bestimmt.

Die Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 ist innerhalb des gesamten Plangebietes mit einer
hochstzulassigen Uberschreitung von 50% fur Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen im
Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO festgesetzt.

Sowohl die GRZ als auch die GFZ sind als Hochstwerte festgesetzt. Die Begrenzung der
Geschossflachenzahl auf 0,8 sowie die Festsetzung von maximal zwei Vollgeschossen
verhindert die Entstehung von unmaf3stablich grof3er Baukérper bzw. Baustrukturen in Orts-
randlage. Die Festsetzung der Trauf- und Firsthhe werden im Hinblick auf die topographi-
schen Gegebenheiten differenziert festgesetzt (Traufhdhe bergseits/ Traufthdhe talseits).

Im gesamten Gebiet sind nach § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB maximal zwei Wohnungen je
Wohngebaude zulassig. Dadurch wird zum einen die unerwinschte Umstrukturierung der
stadtebaulichen Eigenart des Gebietes verhindert und zum anderen eine maf3volle Verdich-
tung ermdglicht.

Bauweise, Uberbaubare und nicht Gdberbaubare Grundsticksflachen, Stellung der baulichen
Anlagen

Die offene Bauweise wird festgesetzt, um eine aufgelockerte Bebauung zu erreichen und
somit den dorflichen Wohnbedirfnissen gerecht zu werden. Dies wird auch durch die aus-
schlie3liche Zulassigkeit von Einzel- und Doppelh&usern verfolgt.

Die festgesetzten Baugrenzen ermoglichen den einen ausreichend individuellen Gestal-
tungsspielraum fir die geplanten Bauvorhaben. Die Baufenster sind ausreichend grof3 be-
messen, um das festgesetzte Mald der baulichen Nutzung zu verwirklichen.
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Stellplatze und Garagen, Nebenanlagen

Mit der Festsetzung, dass Stellplatze und Garagen einen Mindestabstand von 5 m zu den
offentlichen Verkehrsflachen einhalten muissen, wird zum einen der Verkehrssicherheit
Rechnung getragen, zum anderen wird die Errichtung eines zweiten Stellplatzes vor der
Garage ermoglicht. Damit soll der steigende Bedarf zur Unterbringung des motorisierten
Individualverkehrs zu Gunsten des offentlichen Raums weitestgehend auf die Privatflachen
verlagert werden. Des Weiteren wird durch diese Abstandsregelung die Mdoglichkeit ge-
schaffen, eine Auflockerung, Gliederung und Abschirmung zwischen den unterschiedlichen
versiegelten und bebauten Flachen zu erreichen.

Ver- und Entsorgung und wasserwirtschaftlicher Ausgleich

Fur die privaten Flachen wird festgesetzt, dass fir Niederschlagswasser ein Rickhaltevo-
lumen vom 50 I/m? abflusswirksamer Flache bereitzustellen ist. Geeignet hierzu sind z.B.
Zisternen, an welche mindestens ein ganzjéhriger Verbraucher angeschlossen ist. Diese
werden mit Notliberlauf an den 6ffentlichen Kanal ausgestattet. Das auf StraRen, Wegen
und Platzen anfallende Oberflachenwasser wird Uber die Regenwasserkanalisation zum
zentralen Rickhaltebecken geleitet.

Eingriffs-/ AusgleichsmalRnahmen

Zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft wird insgesamt ein Ausgleichser-
fordernis von 9.966 m2 erforderlich. Da der Ausgleich nicht vollstandig aus dem Kontingent
des Okokontos gedeckt werden kann, wurden in Abstimmung mit der Ortsgemeinde weitere
Flachen im Bereich der Ortsgemeinde flr den Restausgleich abgestimmt. Die detaillierte
Auflistung aller Ausgleichsflachen und Beschreibung der MaBhahmen ist dem Umweltbe-
richt zu entnehmen. Insbesondere die MaRnahmen AM 1 und AM 2 (Ausgleichsflachen fur
den Wirfeldickkopffalter) sind vor Eingriff, d.h. vor Beginn der ErschlieBungsarbeiten um-
zusetzen sowie der MalRnahmenbeginn der Unteren Naturschutzbehérde anzuzeigen. Die
Umsetzung der weiteren AusgleichsmalRnahmen (AM 3 — 6) sowie die AusgleichsmaRRnah-
men innerhalb des Plangebietes sind im Zuge der Inanspruchnahme des Baugebietes um-
zusetzen.

5.3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Im Plangebiet wird eine einheitliche Gestaltung der Wohngebaude angestrebt, um ein an-
sprechendes stadtebauliches Erscheinungsbild zu gewahrleisten. Daher werden bei dem
Plangebiet folgende gestalterische Vorgaben in den bauordnungsrechtlichen Festsetzun-
gen geregelt:

¢ Dachform und Dachneigung, Dachaufbauten

e Einfriedung

e StUtzmauern

e AulRenwandgestaltung

e Befestigung von Freiflachen

e Gestaltung nicht Uberbaubarer Grundsttcksflachen

e Stellplatze fur Abfallbehéalter

Begriindung zum Bebauungsplan
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6 BURGER- UND BEHORDENBETEILIGUNG

6.1 Friuhzeitige Birgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Der Offentlichkeit wurde im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung gemaf § 3 Abs. 1 BauGB
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die offentliche Auslegung fand in der Zeit vom
16.06.2017 bis einschlie3lich 16.07.2017 in der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler
wahrend der allgemeinen Dienststunden statt.

Im Zuge der frihzeitigen Burgerbeteiligung wurden drei Stellungnahmen mit Anregungen,
Bedenken sowie Hinweisen abgegeben.

6.2 Vorgezogene Beteiligung der Trager oOffentlicher Belange gem. 8§ 4 Abs. 1
BauGB

Die von der Planung betroffenen Behodrden wurden gemal 8 4 Abs. 1 BauGB an der Auf-
stellung des Bebauungsplanes ,Heckwiese Wohnpark 2020“ mit Schreiben vom 06.06.2017
beteiligt.

Bis zum 21.07.2017 bzw. bis heute gingen insgesamt 22 Stellungnahmen zum Bebau-
ungsplan ,Heckwiese Wohnpark 2020“ ein.
¢ Hinweise und Anregungen wurden von 10 Behdrden vorgebracht.
e Anregungen bzw. Bedenken wurden von 2 Behdrden vorgebracht.
e 10 der eingegangenen Stellungnahmen der Behorden hatten weder Anregungen,
Hinweise noch Bedenken vorzubringen.

Die folgende Tabelle stellt die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frihzeitigen
Behordenbeteiligung gemal 8 4 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden
gemal § 2 Abs. 2 BauGB dar:

STELLUNGNAHMEN

TRAGER OFFENTLICHER BE- vom Ohne Mit Hinweisen Mit

LANGE Hinweise, | und Anregun- | Anregungen
Anregun- gen und Bedenken
gen und
Bedenken
1. |Bundesamt fur Infrastruktur,

Umweltschutz und Dienstleistun- X

gen der Bundeswehr 13.06.2017 .

Postfach 29 63 (Ifd.-Nr. 12in 1)

53019 Bonn

2. | Verkehrsverbund Rhein-Neckar;
Geschéftsstelle Westpfalz (VRN)
Bahnhofstral3e 1

67655 Kaiserslautern

16.06.2017 X

3. |Vermessungs- und Katasteramt

Westpfalz X
BahnhofstraRe 59 16.06.2017 (Ifd.-Nr. 2 in 1)
66869 Kusel
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Kreisverwaltung
kreis (Veterindramt)
Postfach 12 80
67285 Kirchheimbolanden

Donnersberg-

19.06.2017

Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz

Direktion Landesarchaologie
Kleine Pfaffengasse 10

67346 Speyer

20.06.2017

X
(Ifd.-Nr. 3.in 1)

Kreisverwaltung  Donnersberg-
kreis (Gesundheitsamt)

Postfach 12 80

67285 Kirchheimbolanden

22.06.2017

X
(Ifd.-Nr. 4 in 1)

Landesbetrieb fir Mobilitat
Schonauer Str. 5
67547 Worms

22.06.2017

Deutsche Telekom  Technik
GmbH, NL Stdwest
Pirmasenser Str. 65

67655 Kaiserslautern

29.06.2017

X
(Ifd.-Nr. 5 in 1)

Verbandsgemeindeverwaltung
Otterbach-Otterberg

Hauptstr. 27

67697 Otterberg

29.06.2017

10.

SGD Sid, Regionalstelle Ge-
werbeaufsicht Ref. 23

Postfach 10 05 65

67405 Neustadt a.d. Weinstralde

03.07.2017

11.

Forstamt Donnersberg
Dr.-Carl-Glaser-Stral3e 2
67292 Kirchheimbolanden

03.07.2017

12.

Kreisverwaltung  Donnersberg-
kreis

(Untere Naturschutzbehérde)
Postfach 12 80

67285 Kirchheimbolanden

04.07.2017

X
(Ifd.-Nr. 6 in 1)

13.

Landesamt fir Geologie und
Bergbau RLP

Postfach 10 02 55

55133 Mainz

06.07.2017

X
(Ifd.-Nr. 7 in 1)

14.

Pfalzgas GmbH
Postfach 1951
67209 Frankenthal

07.07.2017

X
(Ifd.-Nr. 8 in 1)

15.

Landesverband Rheinland-Pfalz
des Deutschen Wanderverban-
des

Frobelstralle 24

67433 Neustadt a.d. Weinstral3e

10.07.2017

16.

Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald

KirchenstralRe 13

67823 Obermoschel

11.07.2017

Begriindung zum Bebauungsplan

.Heckwiese Wohnpark 2020“, OG Horingen
Satzungsexemplar gem. 8 10 Abs. 1 BauGB

Seite 16




"

Kaiserslautern

17.

SGD Siid, Regionalstelle WAB
Fischerstrale 12
67655 Kaiserslautern

12.07.2017

X
(Ifd.-Nr. 9 in 1)

18.

Landesjagdverband Rheinland-
Pfalz e.V.

Postfach 27

55453 Gensingen

13.07.2017

X
(Ifd.-Nr. 10 in

)

19.

Landes-Aktions-Gemeinschaft
KirchenstrafRe 13
67823 Obermoschel

17.07.2017

20.

Fernleitungsbetriebsgesellschaft
MBH; Betriebsservice Idar-
Oberstein

HohlstralRe 12

55743 Idar-Oberstein

19.07.2017

21.

Landwirtschaftskammer RLP
Rochlingstralle 1
67663 Kaiserslautern

21.07.2017

X
(Ifd.-Nr. 11 in

1)

22.

Kreisverwaltung  Donnersberg-
kreis (Untere Landesplanungs-
behdrde)

Postfach 12 80

67285 Kirchheimbolanden

21.07.2017

X
(Ifd.-Nr. 12 in

)

6.3 Offentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Im Zuge der Burgerbeteiligung im Rahmen der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB, die in
der Zeit vom 07.03.2019 bis einschlieRlich 08.04.2019 stattfand, wurden seitens der Offent-
lichkeit sechs Stellungnahmen abgegeben.

6.4 Behdrdenbeteiligung gem. 8 4 Abs. 2 BauGB

Von den mit Schreiben vom 22.02.2019 beteiligten Behérden gingen bis zum 29.04.2019,
bzw. bis heute insgesamt 28 Stellungnahmen zum Bebauungsplan ein.

Hinweise bzw. Anregungen wurden von 12 Behdrden vorgebracht.

Anregungen bzw. Bedenken wurden von 2 Behdrden vorgebracht.

14 der eingegangenen Stellungnahmen der Behdrden hatten weder Anregungen,
Hinweise noch Bedenken vorzubringen.

Die folgende Tabelle stellt die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Behédrden-
beteiligung geman § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemaf 8
2 Abs. 2 BauGB dar:
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STELLUNGNAHMEN
TRAGER OFFENTLICHER BE- vom Ohne Hin- | Mit Hinweisen Mit
LANGE weise, und Anregun- | Anregungen
Anregungen gen und Beden-
und Beden- ken
ken

1. | OG Lohnsfeld
Ortsbirgermeister Walter Ber-
tram 05.03.2019 X
Otterberger Stralle 1
67727 Lohnsfeld

2. | OG Winnweiler
Ortsbirgermeister Rudolf Jacob
JakobstralRe 29

67722 Winnweiler

22.02.2019 X

3. |OG Schweisweiler
Ortsbirgermeisterin Cornelia
Wichlidal 12.03.2019 X
Am Schinnkopp 13
67808 Schweisweiler

4, | VG Winnweiler
Burgermeister Rudolf Jacob
JakobstralRe 29

67722 Winnweiler

22.02.2019 X

5. | VG Otterbach-Otterberg
Hauptstral3e 27 11.03.2019 X
67697 Otterberg

6. | Landwirtschaftskammer RLP

X X X
leensf[stelle Kaiserslautern 08.04.2019 (Ifd.-Nr. 1 in
Rochlingstralle 1 I
67663 Kaiserslautern

7. | SGD Sid, Regionalstelle WAB X
Fischerstral3e 12 03.04.2019 (Ifd.-Nr. 2 in
67655 Kaiserslautern 1))

8. |Landesamt fir Geologie und X
Bergbau RLP .
Emy-Roeder-StraBe 5 03.04.2019 (Ifd.—ll\:;. 3in
55129 Mainz

9. | Generaldirektion Kulturelles Erbe
RLP, Direktion Landesarchéolo- X
gie 11.03.2019 (Ifd.-Nr. 4 in
Kleine Pfaffengasse 10 1))
67346 Speyer

10. | Generaldirektion Kulturelles Erbe
RLP, X
Direktion Erdgeschichte 06.03.2019 (Ifd.-Nr. 5in
Niederberger Hohe 1 1))
56077 Koblenz

11. |KV Donnersberg, Untere Lan- X
desplanung .
UhlandstraRe 2 08.04.2019 (Ifd.-ll\:;. 6in
67292 Kirchheimbolanden
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12.

KV Donnersberg, Untere Was-
serbehdrde

UhlandstralRe 2

67292 Kirchheimbolanden

29.04.2019

X
(Ifd.-Nr. 7 in

IN)

13.

KV Donnersberg, Veterindramt
Uhlandstral3e 2
67292 Kirchheimbolanden

26.02.2019

14.

Vermessungs- und Katasteramt
Westpfalz

BahnhofstralRe 24

66953 Pirmasens

26.03.2019

X
(Ifd.-Nr. 8 in

IN)

15.

Pfalzgas GmbH
Wormser StralRe 123
67227 Frankenthal

27.02.2019

X
(Ifd.-Nr. 9 in

Il)

16.

Kabel Deutschland Vertrieb und
Service GmbH

Chemnitzer StralRe 2

67433 Neustadt

04.04.2019

X
(Ifd.-Nr. 10 in

IN)

17.

Deutsche  Telekom Technik
GmbH, NL Stdwest
Pirmasenser Stral3e 65

67655 Kaiserslautern

28.02.2019

X
(Ifd.-Nr. 11 in

IN)

18.

Landesbetrieb Mobilitat
Schoénauerstr. 5
67547 Worms

20.03.2019

19.

Forstamt Donnersberg
Dr.-Carl-Glaser-Str. 2
67292 Kirchheimbolanden

06.03.2019

20.

Zweckverband Wasserversor-
gung ,Westpfalz*

Ramsteiner Weg 2

67685 Weilerbach

02.04.2019

21.

Verkehrsverbund Rhein-Neckar
GmbH, Geschéftsstelle West-
pfalz (VRN)

BahnhofstralRe 1

67655 Kaiserslautern

08.03.2019

X
(Ifd.-Nr. 12 in

IN)

22.

Inexio GmbH
Ludwig-Karl-Balzer-Allee 19
66740 Saarlouis

28.02.2019

23.

Landesverband RLP des Deut-
schen Wanderverbandes
FrobelsralRe 24

67433 Neustadt

22.03.2019

24,

Landesaktionsgesellschaft Natur
und Umwelt RLP e.V.
KirchenstralRe 13

67823 Obermoschel

25.03.2019

25.

NaturFreunde RLP e.V.
Ebertstr. 22
67063 Ludwigshafen

28.02.2019

X
(Ifd.-Nr. 13

in )
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26.

Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald, Landesverband RLP
Kirchenstraf3e 13

67823 Obermoschel

05.04.2019

27.
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ABWAGUNG

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden gem. 1 Abs. 7 BauGB die 6ffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen und die in § 1

Abs. 6 BauGB benannten Grundséatze berticksichtigt.

7.1 Abwagung im Rahmen der frihzeitigen Burger- und Behodrdenbeteiliung

Aus der Abwéagung im Rahmen der friihzeitigen Birger- und Behérdenbeteiligung gem. § 3
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB ergaben sich folgende Plandnderungen bzw. noch zu klaren-
den Punkte:

Anpassung der Dimensionierung der Wendeanlage

Ermittlung und Abstimmung der Ausgleichsflachen/-maf3nahmen zur Deckung des
Restausgleiches und Darstellung der Flachen auf der Planurkunde

Abstimmung der Ergebnisse der Artenschutzprifung mit der unteren Naturschutz-
behorde

Integration der Ergebnisse des Baugrundgutachtens in die Bebauungsplankonzepti-
on

Abstimmung der Entwasserungskonzeption mit SGD Sud, Regionalstelle WAB
Aufnahme der MalRnahmen zur Erhaltung des AufRengebietsabflusses und deren
Umsetzung in den Umweltbericht

Ermittlung der voraussichtlichen Abwassermengen und Schmutzfrachten und deren
Auswirkungen auf Regenentlastungsbauwerke und die Klaranlage

Bertcksichtigung des vorsorgenden Bodenschutzes bei der Umweltpriifung
Erganzung der Aussagen zu Raum+Monitor in der Begriindung

Ergénzung der Textlichen Festsetzungen und vollstéandigen Verfahrensvermerke bis
zum Satzungsbeschluss

7.2 Abwéagung im Rahmen der Blrger- und Behdrdenbeteiligung

Aus der Abwagung im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGB ergaben sich folgende Anderungen bzw. Erganzungen:
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e Anpassung der Textlichen Festsetzungen dahingehend, dass keine Versickerung
sondern nur noch eine reine Ruckhaltung auf den Grundstucken festgesetzt wird
e Erganzung der entspr. Copyrights auf der Topographischen Karte sowie in den Ab-
bildungen in den Textlichen Festsetzungen und in der Begriindung

e Ergénzung hinsichtlich der PrivaterschlieBung durch die WVE GmbH Kaiserslautern
in der Begrindung

8 AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

8.1 Auswirkungen auf die Umwelt

Die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgiter werden im Umweltbericht dargelegt.

8.2 Auswirkungen auf soziale und wirtschaftliche Verhéaltnisse

Angesichts der konkreten Nachfrage nach Bauland wird durch die Baugebietsausweisung
die Schaffung dringend bendtigten Wohnraums erméglicht und u.a. die Eigentumsbildung
der Bevolkerung gefdrdert. Durch die Herstellung des Wohnbaulandes in zwei Bauabschnit-
ten kann bedarfsgerecht auf die Wohnraumnachfrage reagiert werden.

9 FLACHEN- UND WIRTSCHAFTLICHKEITSANGABEN

Die Gesamtflache des Plangebietes betrégt ca. 1,58 ha. Die differenzierte Flachenermitt-

lung der Teilflachen innerhalb des Geltungsbereichs ist der nachfolgenden Auflistung zu
entnehmen.
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Bauabschnitt 1, Geltungsbereich "ca. 10.320 m2"

Absolut Anteil in v.H.
o Gesamtgrdsse: ca. 10.325,00 m2 100%
e Wohnbaufléchen: ca. 8.050,00 m2? 78%
o Verkehrsflachen: ca. 1.33500 m2 13%
davon:
offentliche StraRenflache ca. 1.000,00 m? 9%
FuRweg ca. 335,00 m2 3%
¢ RRB-Flache: ca. 940,00 ca. 9%
Anzahl geplante Grundsticke: ca. 13 Stiick
durchschnittl. GrundstiicksqgrdRe: ca. 619,00 m?
Bauabschnitt 2, Geltungsbereich ca. 5.525m?
Absolut Anteil in v.H.
e Gesamtgrosse: ca. 5.525,00 m? 100%
e Wohnbauflachen: ca. 4.885,00 m2 88%
e Verkehrsflachen: ca. 640,00 m?2 12%
Anzahl geplante Grundstiicke: 9 Stick
durchschnittl. GrundstiicksgroRe: 543,00 m2
Gesamtflache (1. BA + 2. BA) ca. 15.850,00 m?
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10 REALISIERUNG

Die Realisierung des Bebauungsplanes ,Heckwiese Wohnpark 2020“ in der Ortsgemeinde
Hoéringen soll moglichst umgehend erfolgen.

11 KOSTEN UND FINANZIERUNG

Der Ortsgemeinde Horingen entstehen bei der Realisierung des Gebietes geméald dem noch
zwischen Ortsgemeinde und ErschlieBungstréager abzuschlieRendem ErschlieBungsvertrag
keine Kosten. Da die ErschlieBung in Bauabschnitten vorgesehen ist, sind zur Sicherstel-
lung der Ver- und Entsorgung fir den 2. Bauabschnitt Vorausleistungen von der Ortsge-
meinde an die Erschlie3ungstragerin zu leisten. Diese Kosten werden nach Umsetzung und
Abnahme des 2. Bauabschnittes riickerstattet.

Aufgestellt: 24.02.2020

WVE GmbH Kaiserslautern
Im Auftrag

Dipl.-Ing. H.W. Schlunz
(Stadtplaner)

B.Sc. K. S6hn
(Raum- und Umweltplanerin)
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Anlage 1: Geo- und Abfalltechnischer Bericht

UMWELT, RUCKBAU, GEOTECHNIK, ARBEITSSICHERHEIT, ENTSORGUNG RO MAG P

Rolf Mang Geo- und Umweltberatung

PROJEKT: Neubaugebiet ,Heckwiese Wohnpark 2020" in
67724 Horingen

PROJEKT-NR.: 18/017

BERICHT: Geo- und Abfalltechnischer Bericht

AUFTRAGGEBER: WVE GmbH Kaiserslautern
Blechhammerweg 50
67659 Kaiserslautern

Enkenbach-Alsenborn, den 05.06.2018

ROMAG.

ROLF MANG GEO- UND UMWELTBERATUNG
UNTERE ESELSMOHLE 2

67677 ENKENBACH-ALSENBORN

TEL. 06303/806-315 E-Mail: info@romag-oeo.de
FAX 06303/806-316 www_Tomag-geo.de
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1 Veranlassung

Die WVE GmbH Kaiserslautern plant in der Ortsgemeinde Haringen die ErschlieBung des
Neubaugebietes  Heckwiese Wohnpark 2020°. ROMAG. Rolf Mang Geo- und Umweltbera-
tung, Untere Eselsmihle 2, 67677 Enkenbach-Alsenbornwurde mit der geo- und abfalltech-
nischen Erkundung sowie der Ausarbeitung eines Geotechnischen Berichts fir diese MaB-
nahme beaufiragt.

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse in Hinblick auf die allgemeine Bebaubarkeit
fur Wohnbebauung sowie den Strafen- und Leitungsbau einerseits und die umwelttechni-
schen Aspekie anderseits (= abfalltechnische Vorab-Einstufung der voraussichtlich anfal-
lenden Aushubmassen) dargelegt. Weiterhin war im Zuge der Baugrunduntersuchung die
Versickerungsmaglichkeit ven im Meubaugebiet anfallendem Oberflachenwasser zu unter-
suchen.

2 Verwendete Unterlagen

Fir die Gutachtenbearbeitung standen nachfolgende Unterlagen zur Verfligung:
[1] Bebauungsvorschlag — Varante |, Stand 17.05.2017 der WVE GmbH Kaiserslautern

2] Geologische Karte des Saar-Mahe-Berglandes und seiner Randgebiste, M 1:100.000. Geo-
logisches Landesamt Bheinland-Pfalz, 1983

[3] Befunde der chemischen Laboruntersuchungen, ausgefiihrt von der Eurofins Urmwelt West
GmbH, Wesseling

(4] Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen - Teil Il: Technische
Regeln fir die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), Stand: 5. November 2004

[5] Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen — Tech-
nische Regeln - LAGA 20, Stand: 6. November 2003

[6] Bundes-Bodenschutz- u. Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999

7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. Marz 1398

[8] Werordnung iiber Deponien und Langzeitlager (DepV), 16. Juli 2009

[9] Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsfliachen - RStO 12

[10] Zusétzliche Technische Veriragsbestimmungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Ver-
kehrsflachen - ZTV A-5tB 12

[11] Zusatzliche Technische Vertragsbestimmungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Stralen-
bau - ZTV E-StB 09

[12] Zusatzliche Technische Verragsbestimmungen und Richtlinien for Schichten chne Binde-
mittel im StraBenbau - ZTV SoB StB 04 (Fassung 07)

[13] Einschlagige Vorschriften, DIN Mormen, Technische Vorschriften u. a.

[14] Handbuch Entsorgungsplanung fir den kommunalen Tief- und StraBenbau in Rheinland-
Pfalz, LUWG, April 2008

[15] Grundlagen der Geotechnik, Geotechnik nach Eurocode, 5. Auflage, 2017
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3 Beschreibung der Ortlichkeit und der BaumaBnahme

Das geplante Neubaugebiet ,Heckwiese Wohnpark 2020" liegt am westlichen Rand der
Orisgemeinde Horingen, etwa 150 m Luftlinie entfernt von der &stlich gelegenen Landes-
straBBe L 387. Es erstreckt sich Gber eine Lange von etwa 160 m in Ost-West-Richtung sowie
etwa 200 m in Nord-Std-Richtung. Das Gelande befindet sich in Hanglage. Zum Zeitpunkt
der Erkundungsarbeiten am 13.04.2018 stellte sich das Projekigelande als Wiesenflache
dar.

Die ErschlieBung des Baugebietes erfolgt im nérdlichen Bereich tber eine RingstraBe, die
an die ,Gartenstrale” sowie an die Strale ,Auf der Heckwiese" angeschlossen ist. Die Er-
reichbarkeit der stdlich gelegenen Grundstiicke wird Giber eine nach Siiden fihrende Stich-
straBe mit Wendehammer gewahrleistet, die in die RingstraBe mindet.

Oberflachenwasser, die auf Flachen der Ortsgemeinde anfallen, sollen einer zentralen Ver-
sickerungsanlage in Form eines Versickerungsbeckens innerhalb des Baugebietes zuge-
fuhrt werden. Das Versickerungsbecken soll im stidwestlichen Randbereich des Baugebie-
tes erstellt werden.

L reed

; =1 ) i -
- ¥ B
—— o

Bemicy A T
w:umamh J1 thE

= (25>

Abb. 1: Darstellung geplantas Neubaugabiat

Seite 5von 15

Begrindung zum Bebauungsplan
~Heckwiese Wohnpark 2020“ OG Héringen
Satzungsexemplar gem. § 10 Abs. 1 BauGB Seite 28



= = F |/ F /=¥

(LLLL
“,
,

Kaiserslautern

181017 NEG Heckwisss Wohnpark 20207 in 57724 Héringen RO MAG .

- Gao- und Abfalltechnischar Baricht - W Ny G-l |

4 Durchgefiihrte Untersuchungen

Im Zuge der Baugrunderkundung wurden insgesamt 8 Kleinrammbohrungen (BS) durch-
gefiihrt. Die Bohrungen BS 1 bis BS & wurden im Bereich der geplanten ErschlieBungsstra-
Be, die Bohrungen BS 7 und BS 8 im Bereich der geplanten Flache zur Niederschlagswas-
semversickerung abgeteuft. Die Aufschlusstiefe betrug zwischen 1,4 m und 6,0 m uGOK.

Zur Ermittlung der Lagerungsdichte/Konsistenz des Baugrundes wurden zusaizlich insge-
samt 4 Sondierungen mit der Schweren Rammsonde (DPH) durchgefiihri. Sie wurden bis
in Tiefen zwischen 1,7 m und 2,7 m uGCK abgeteuft und allesamt ausgerammt.

Die Bohr- und Rammprofile sind in zwei Gelandeschnitten der Anlage 3 dargestellt. Die Auf-
schllisse wurden lage- und héhenmaBig eingemessen. Als Hdhenbezugspunkt diente der
Schachtdeckel| 3510065W00 in der Stralte Auf der Heckwiese" (siehe Lageplan, Anlage 2).
Gemahl Planunterlagen ist ihm die HBhe 300,62 mNN zugewiesen.

Weiterhin sollten noch zwel In-situ-Versickerungsversuche mittels Doppelringinfiltrometer im
Bereich des geplanten Versickerungsbeckens durchgefthrt werden. Die Versuche konnten
jedoch aufgrund von Wassereinstau in diesem Bereich (= topografisch tiefste Lage des
Neubaugebietes, d.h. das Gelande stand unter Wasser) nicht durchgefihrt werden.

Zwecks Bestimmung der Zustandsgrenzen nach DIN 18122 an bindigen Béden wurden
3 Atterbergversuche sowie 1 Kornvertellung nach DIM 18123 an einem bindigen Sand
durchgefiihrt. Die Laborergebnisse sind in der Anlage 4 dargestellt.

Zur Beurteilung des Grundwassers/Schichiwassers hinsichtlich Betonangriff gemaB
DIN 4030 wurde im chemischen Labor eine Analyse durchgeflihrt. Das Ergebnis liegt in der
Anlage 5 vor.

5 Untergrundverhéltnisse
5.1 Geologie

Das Untersuchungsgelande befindet sich im Verbreitungsgebiet der Schichten des Obermrot-
liegenden (ro), die aus Sandsteinen, Silt- und Tonsteinen, Breccien, Konglomeraten, rhyoliti-
schen Tuffen sowle z.T. Kalksteinen gebildet werden.

5.2 Boden-/Baugrundverhélitnisse

Die einzelnen Bodenprofile der Kleinrammbohrungen und die Rammdiagramme der Ramm-
sondierungen sind in zwel Gelandeschnitten der Anlage 3 einzusehen. Der aufgeschlossene
Untergrund lasst sich nach ingenieurgeclogischen Gesichtspunkten im Wesentlichen in die
folgende Schichtung (Homogenbereiche) untergliedern:
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B oberboden
I Tone
] sande

Mittels der durchgefihrten Aufschlisse konnten die in der Tabelle 1 aufgefiihrten Machtig-
keiten der einzelnen Schichten fesigestellt werden

Tabelle 1: Zusammenstellung der Schichtméachtigkeiten und Einteilung in Homogenbereiche

Aufschluss

Klainrammbohrung BS 1 15m 05m 1,0m -
Klainrammbohrung BS 2 20m 0,35 m 0,75m + 0,2 m*’ 07 m
Klainrammbohrung BS 3 20m 08m - 12m
Klainrammbohrung BS 4 2Em 0,6m 20m -
Klainrammbohrung BS 5 2Bm 04m 22m -
Klainrammbohrung BS 8 14m 03m - 1,1m
Klainrammbohrung BS 7 60m 02m 5E8m -
Klainrammbohrung BS B

s ainrammbanning | 6,0m 01m 50m —

“in Wachssllagarung mit Sand

Mit Hilfe der Kleinrammbehrungen wurde Oberboden in einer Machtigkeit von 10cm -
80 cm aufgeschlossen.

Unterlagernd folgen leicht-mittelplastische Tone brauner Farbe mit unterschiedlichen Bei-
mengungen an Sand und Sandsteinsticken in KieskorngréBe. Die Konsistenz ist Oberwie-
gend halbfest. Lediglich im Bereich des geplanten Versickerungsbeckens wurde anhand der
beiden Aufschllsse BS7 und BS 8 eine weiche Konsistenz bis in Tiefen von 4,2 m und
4,6 m festgestellt. Darunter bis zur jewelligen Endtiefe von 6,0 m eine steif-halbfeste Konsis-
tenz.

In den beiden Bohrungen BS 3 und BS & wurde bis zur jeweiligen Endtiefe von 2,0 m (BS 3)
bzw. 1,4 m (BS 6) ausschlieflich feinkornhaltiger Sand mit Sandsteinstlickchen in Kies-
komngréBe aufgeschlossen. In der Bohrung BS 2 liegt er in Wechsellagerung mit oben be-
schriebenem Ton vor. Anhand der durchgefiihrien Rammsondierungen [&sst sich eine mit-
teldichte-dichte Lagerung nachwelsen.
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5.3 Hydrogeologische Verhéltnisse

In den Kleinrammbohrungen wurde zum Zeitpunkt der Erkundung am 13.04.2018 bis zu
deren jeweiligen Endiiefe zwischen 1,4 m und 6,0 m kein Grund- bzw. Schichiwasser ange-
troffen. Jedoch kann infolge der Hanglage jahreszeitlich bedingtes Schichtwasser (z.B. bei
l&nger anhaltenden Miederschlagen) auftreten und zwar vorwiegend in den wasserdurchlis-
sigeren Sandhorizonten.

54 Beurteilung Schichtwasser beziiglich Betonangriff

Das Bohrloch der Kleinrammbohrung BS 7 wurde zu einem tempordren Pegel ausgebaut.
Im unteren Bereich ist die Bohrlochwandung eingebrochen, so dass der verrohrie Bereich
eine Lange von ca. 3m aufwies. Zum Zeitpunkt der Bohrung am 13.04.2018 wurde kein
Schichtwasser angetroffen. Erst am néchsten Tag konnte bis etwa GOK im Pegel Schicht-
wasserzutritt festgestellt werden. Das entnommene Schichtwasser wurde im chemischen
Labor einer Analyse hinsichtlich Betonaggressivitdt unterzogen. GemaB DIN 4030 ist das
Schichtwasser als schwach angrelfend zu beurteilen.

6 Bodenmechanische Eigenschaften des angetroffenen Un-
tergrundes
6.1 Bodengruppen und Frostempfindlichkeitsklassen

Die aufgeschlossenen Schichten wurden den jeweiligen Bodengruppen nach DIN 18196
zugeordnet. Die Einstufung in die Frostempfindlichkeitsklassen erfolgte nach ZTVE-StE 09
Tabelle 1, in die Verdichtbarkeitsklasse nach ZTVA-StB 12. Die Zuordnung entspricht der
Schichtenzusammenfassung in den Aufschlussprofilen.

Tabelle 2: Bodengruppen, Frostempfindlichkeitsklassen

Bodenart Bodengruppe | Frosempfindlichkeitsklasse | Verdichtbarkeitsklasse
nach DIN 18196 nach ZTVE-StB 09 nach ZTVA-StB 12
OH - -
TL, ™ F3 V3
Sand sLe, 8T F3 Va2
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6.2 BodenkenngréBen

Auf der Grundlage von Erfahrungswerten wurden den relevanten, definierten Schichten Bo-
denkenngréBen zugeordnet. Es handelt sich dabei um charakieristische Werte im Sinne der
DIN 1054/2010-12, die for Bemessungszwecke mit entsprechenden Tellsicherheitsbeiwerten
zu beaufschlagen sind.

Tabelle 3: BodenkenngrdBen (charakieristische GrdBen)

Homogen- Wichte Reibungswinkel Kohésion Stoifermodul
- bereich ¥ Ay [N/m?] o [] i [kN/m7] E:x [MN/m?]
Ton
waich 19/0 295.975 1?2' 12”'5 12315
stoif-halbfast ] )
Sande
mitteldich-dicht - 1819 325-35 2 30-80
7 Ingenieurgeologische Baugrundbeurteilung
7.1 Allgemeines

Im Plangebiet soll eine Flachennutzung in Form einer Wohnbebauung erfolgen. For die
Ausarbeitung des Geotechnischen Berichtes lag dem Gutachter die Planunterlage [1] (Be-
bauungsvorschlag WVE GmbH Kaiserslautern) vor, aus der der geplante Verlauf der Er-
schlieBungsstraBen, die Flachen fir die geplante Wohnbebauung sowie die Grenzen des
Geltungsbereiches hervorgehen.

Detailangaben bezoglich der Wohnbebauung (Gebiudeabmessungen, Grindungstiefen,
Bauwerkslasten, etc.) liegen im derzeitigen Projekistadium noch nicht vor, so dass zu Griin-
dungsfragen bzw. zur baugeologischen Beurteilung nur in allgemeiner Form Stellung ge-
nommen werden kann.

In diesem Zusammenhang muss ausdriicklich darauf hingewiesen werden, dass die
beauftragten punktuellen Erkundungsarbeiten lediglich eine Voruntersuchung gemaf
DIN 4020 darstellen. Sle konnen keinesfalls weltergehende, im Zuge der Bebauung
der Einzelgrundstiicke objektspezifisch erforderlich werdende Hauptuntersuchungen
als Grundlage fur den Entwurf der Bauwerksgrindung und die erforderlichen Stand-
sicherheltsberechnungen ersetzen.

7.2 Erdarbeiten und Grabenaushub

Basierend auf den Aufschlussergebnissen der Kleinrammbohrungen BS 1 bis BS 8 wird der
Aushub in den Tonen des Homogenbereiches 1 sowie den Sanden des Homogenbersi-
ches 2 stattfinden.
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7.3 Baugruben und Grében, Wasserhaltung

Beziiglich der Herstellung von Baugruben und Graben wird grundséizlich auf die DIN 4124
verwiesen. Nicht verbaute Baugruben und Grében bis héchstens 1,25 m Tiefe diifen ohne
besondere Sicherung mit senkrechten Wanden hergestellt werden, wenn die anschlieBende
Gelandecberflache in den Sanden und Tonen weicher Konsistenz nicht stérker als 1:10
bzw. bel mindestens steifer Konsistenz nicht starker als 1:2 geneigt ist und die Vorausset-
zungen gemaBl DIN 4124 (= Besondere Einflisse, Abstande, Erforderliche Nachweise) vor-

liegen.

Bei Baugruben und Graben mit einer Tiefe von mehr als 1,25 m richtet sich der zuldssige
Baschungswinkel unabhangig von der Lasbarkeit des Bodens nach dessen bodenmechani-
schen Eigenschaften unter Berlicksichtigung der Zeit, wahrend der die Baugrube offen zu
halten ist und nach den duBeren Einflissen, die auf die Béschung wirken.

Ohne rechnerischen Nachweis dirfen bei Kurzzeitbschungen bis 5 m Héhe Ober dem
Grundwasser unter Beachtung der Regelabstande von Verkehrslasten gema DIN 4124
folgende Béschungswinkel nicht Oberschritten werden:

Sande und welche Tone: <45
Tone, mindestens steifer Konsistenz: < 60"

Die Grabenwénde im Lockergestein sind bei entsprechender Tiefe durch sorgfaltige Folien-
abdeckung vor Witterungseinfllissen (Erosion) zu schitzen. In Baugruben und Graben ge-
gebenenfalls anfallendes Schichtwasser ist zusammen mit zuflieBendem Niederschlags-
wasser mittels offener Wasserhalfung (Pumpensiimpfe) ordnungsgem4B zu fassen und ab-
zuleiten.

Sofern Baugruben und Graben — beispielsweise aus Platzgriinden — nicht mit geb&schien
Wanden entsprechend den obigen Angaben ausgefihrt werden konnen, sind sie bei einer
Tiefe von mehr als 1,25 m mit einem ausgesieiften, statisch ausreichend bemessenen Ver-
bau zu sichern.

Im Einflussbereich von bestehenden Bauwerken und Verkehrsflachen ist ein verformungs-
armer, statisch nachgewiesener Verbau auszubilden. Der Verbau ist entsprechend Empfind-
lichkeit, Zustand und Entfernung von den benachbarten baulichen Anlagen fir einen erhéh-
ten aktiven Erddruck bzw. fir den Erdruhedruck zu bemessen.

Der Verbau muss fir die hchsten zu erwartenden Belastungen in ungiinstigster Stellung
bemessen sein. Hierbei sind insbesondere Verkehrsbelastungen sowie zusatzliche Belas-
tungen durch Baustellenfahrzeuge, Bagger, Hebezeuge, Lagerstoffe und dergleichen zu
beriicksichtigen.
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7.4 Rohr- und Schachtgrindungen

Auf Basis der durchgefohrien Aufschliisse im Bereich der geplanten StraBe kommen die
Rohrleitungen ebenso wie die Schéchte in den mitteldicht-dicht gelagerten Sanden sowie in
den halbfesten Tonen zu liegen. Das Auflager ist ab mindestens sieifer Konsistenz als aus-
reichend fragfahig anzusehen, so dass keine Baugrundverbesserungsmalnahmen erforder-
lich sind. Weiche Partien sind gegen gut verdichtbares Austauschmaterial (z.B. Erdstoffe der
Bodengruppen GW, GU) zu ersetzen. Das Rohrauflager ist nachzuverdichten. Die Ausbil-
dung (Auflagerwinkel} ist entsprechend den Anforderungen des Rohrtyps zu wahlen. Fur die
Leitungszone sind Baden nach Angaben des Leitungsherstellers zu verwenden.

Schachtgriindungen in bindigen Béden mindestens steifer Konsistenz kénnen ebenfalls oh-
ne zusitzliche Baugrundverbesserungsmalinahmen erfolgen. Bei héchstens weicher Kon-
sistenz wird empfohlen, eine 30 cm méchtige Ausgleichsschicht aus Magerbeton herzustel-
len (Lastausbreitungswinkel von 45° beachten).

7.5 Grabenverfiillung und Verdichtungsanforderungen

Es ist zu empfehlen, die Graben oberhalb der Leitungszone mit Massen der Verdichtbar-
keitsklasse V 1 zu verflillen. Die zum Aushub gelangenden Sande der Verdichtbarkeitsklas-
se V 2 sowie die Tone der Verdichtbarkeitsklasse V 3 sind aufgrund ihres hohen Feinkom-
gehaltes sehr witterungsempfindlich und entsprechend nicht zur Verfillung von Leitungs-
graben geeignet. Vielmehr sind Fremdmassen der Bodengruppen GW, GL, SW oder SU als
Verfillmaterial einzukalkulieren.

Hinsichtlich der Verdichfungsanforderungen an die Grabenverfiillung sind die Angaben der
ZTVE SiB 08 zu befolgen. Der Verdichtungsgrad ist zu konfrollieren und nachzuweisen. Die
Anzahl der Verdichtungsprifungen in Abhangigkeit vom Prifverfahren sind in der ZTV A-
StB 12, Tabelle 1 geregelt.

7.6 StraBenbau

7.6.1 Frostempfindlichkeit in Héhe des Planums

Basierend auf den Aufschlussergebnissen der Kleinrammbeohrungen BS 1 bis BS 6 im Be-
reich der geplanten ErschlieBungsstrale wird das Planum voraussichtlich in den Tonen des
Homogenbereiches 1 sowie den feinkornreichen Sanden des Homogenbereiches 2 zu
liegen kommen. Sowohl die feinkornreichen Sande als auch die Tone sind geméafl der
ZTVE StB 09 der Frostempfindlichkeitsklasse F 3 zuzurechnen. Entsprechend ist die Méach-
tigkeit des frostsicheren Oberbaus gemaB RSO 12 auf ein F 3-Planum auszulegen. Somit
ergibt sich bezogen auf die Frostsicherheit nach Tabelle & der RSt 12 unter Zugrunde-
legung der Belastungsklasse Bk 0,3 eine Dicke des frostsicheren Oberbaus von 50 cm.
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7.6.2 Tragfdhigkeit des Planums

Gemal RSO 12 ist auf einem F 3-Planum eine Tragfahigkeit entsprechend einem Verfor-
mungsmedul beim statischen Plattendruckversuch von E,z = 45 MN'm2 gefordert. Erfahrun-
gen mit vergleichbaren Erdstoffen haben gezeigt, dass selbst bei Einhaltung der Verdich-
tungskriterien die Anforderungen an den Verformungsmodul des Planums oftmals nicht er-
fuillt bzw. dauerhaft gewahrleistet werden kiinnen.

Zur Herstellung eines der Anforderung der ZTVE-5tB genligenden Planums ist von zusatzli-
chen technischen MaBnahmen in Form eines Bodenaustausches mit grobkérnigem Mate-
rial (z.B. weitgestufier Kies der Bodengruppe GW, ca. 0,4 m méchtig, je nach Tragfahigkeit
des Planums) auszugehen.

Eine weitere Méaglichkeit zur Erhhung der Tragfahigkeit der anstehenden Bfden ist das
Untermischen eines Bindemittels (beispielsweise Varilith, jp nach Wassergehalt werden
verschiedene Produkte angewendet). Zur Festlegung der Bindemittelart ist eine Eignungs-
prifung durchzufiihren. Die ZusatzmalBnahmen sollten im Rahmen der Ausschreibung fir
den gesamten SiraBenbereich mit berOcksichtigt werden.

Das Planum ist mit Gefalle entsprechend den Empfehlungen der ZTVE-SiB herzustellen.
Zusatzlich ist auf eine ausreichende Drainage-/ Entwasserungsmaglichkeit zu achten.

7.6.3 Ergédnzende Hinweise zur Durchfilhrung

Die in Hohe des Planums vorliegenden feinkomhaltigen Sande und Tone sind sehr witte-
rungsempfindlich. Freigelegte Aushubschlen/Planien sind daher méglichst umgehend mit
witterungsunempfindlichem Material zu {iberbaven. Es empfiehlt sich, die Erdarbeiten in
entsprechend den Witterungsbedingungen angepassten Arbeitsabschnitten auszuflhren.
Das Ausheben ist rickschreitend vorzunehmen. Ein Befahren freigelegter Flachen mit Rad-
fahrzeugen ist bei nasser Witterung nicht zulassig.

7.7 Allgemeine Angaben zur Gebaudegrindung

Zur Erfassung der Erdbebengefahrdung weist die DIN EN 1998-1/MNA:2011-01 Erdbebenzo-
nen aus. Haringen gehdrt gemal der Erdbebenzonenkarte zu keiner Erdbebenzone.

Aligemein ist auf Basis der durchgefthrten Baugrunderkundung festzustellen, dass mit den
Oberwiegend angetroffenen halbfesten Tonen maBig-gut tragfahige und mit den mitteldicht-
dicht gelagerten Sanden gut bis sehr gut tragfihige Béden anstehen. Derartige Boden nei-
gen in Abh&ngigkeit von der Belastung zu vergleichsweise geringen Setzungen.

Auf Basis der Kleinrammbohrung BS 5 in Kombination mit der Schweren Rammsondierung
DPH 2 wurden orientierende Grundbruch- und Setzungsberechnungen nach DIN 4017 so-
wie DIN 4019 fir ein Streifenfundament von 10 m Lange durchgefiihrt. Die Grindungspara-
meter sind in der Tabelle 4 angegeben.
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Tabelle 4: Grindungsparameter

Grondungsart Flachgrindumng mit Streifanfundamantan
S 0,8 mu GOK {nx:%ﬁt:a des Obsrbodans)
ZusatzmaBnahmen kaing

aufnehmbarer Sohldruck 240 kNmEfort=08mundb=04m-06m
aufnehmbare Kantenpressung 2rkNm2 far t=08mundb=04m-0,6 m
max. Setzungen 52 1,0 cm fur opm = 240 KN'mMEund b =04 m-0,6 m
Sohlreibungswinkel Bgy=225°

In das Erdreich einbindende Geb3udeteile (Untergeschoss) missen dauerhaft gegen
Feuchtigkeit aus dem Erdreich geschiitzt sein. Entsprechend sind for den hinterfillten Ge-
baudebereich DranagemaBnahmen nach DIN 4095 zu ergreifen, so dass die Gebaudeab-
dichtung fir den Lastfall nichtstauendes Sickerwasser in schwach durchldssigen Baden
nach DIM 18195, Teil 4 ausgeflihrt werden kann.

Die obigen qualitativen Angaben und orientierenden Berechnungen sind als generelle
Einschétzung der Griindungssituation im Untersuchungsgebiet zu verstehen und
kdénnen weltergehende Detalluntersuchungen im Einzelfall keinesfalls ersetzen!

7.8 Angaben zum geplanten Versickerungsbecken

Angabegemal ist am sidwestlichen Rand des geplanten Neubaugebietes ein Versicke-
rungsbecken vorgesehen. Detalllierte Angaben zur planerischen Umsetzung liegen dem
Unterzelchner nicht vor.

Die Menge des zur Versickerung gelangenden Wassers wird von zwei Faktorengruppen
bestimmt. Die eine besteht aus der Menge und Verteilung des zu versickernden Wassers
und der Evapoiranspiration (Boden- und Pflanzenverdunstung). Die andere besteht aus Bo-
deneigenschaften, wie dem Zusammenhang zwischen Wasserspannung einerseits, Wasser-
leitfahigkeit und Wassergehalt andererseits und dazu dem [nfilirationsverméagen. Des Weite-
ren spielen die Tiefe der Grundwasseroberfidche und die Topographie der Bodenoberfldche
(Anfall von Oberflachenwasser) eine Rolle.

Mach dem DWA ARBEITSELATT A 138 Kommen fiir die Versickerung Lockergesteine in Fra-
ge. deren kWerte im Bereich von 1x 10° bis 1% 10%m's liegen (Versickerungsbecken
k=1 x10%m/s).

Weiterhin muss zur Reinigung der eingeleiteten Miederschlagswisser eine ausreichend
méchtige, belebte Bodenzone vorhanden sein (ca. 0,3 m bis 0.5 m). Bei einer Bodenpassa-
ge in entsprechender GriBencrdnung wird ein GroBtell der zumeist partikelgebundenen
Schadstoffe zurlickgehalten.
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Zur Beurtellung der Untergrundverhalinisse wurden zwei Kleinrammbohrungen (BS 7 und
BS 8) bis jeweils 6,0 m uGOK durchgefihrt. In beiden Aufschlissen wurden unter der 10 -
40 cm méachtigen Oberbodendecke bis zur Aufschlussendtiefe gering durchldssige Tone
angetroffien. Deren Durchlassigkeit liegt erfahrungsgem&B bei ki=1,0x 107 mis bis
1,0x 107" m/s.

FAZIT

Die aufgeschlossenen Tone sind zu Versickerungszwecken im Sinne des o.g.
DWA Arbeltsblattes A 138 ganzlich ungeeignet. Auf eine labortechnische Untersuchung
hinsichtlich Versickerungseignung wurde entsprechend verzichtet. Alternativ wére zu priifen,
inwiefern ein Retentionsbecken an dieser Stelle Sinn machen wiirde.

8 Abfalltechnische Beurteilung
8.1 Untersuchungsumfang

Die aufgeschlossenen Bodenauffillungen wiesen im gesamten Planbereich keine deutlichen
organcleptischen Auffalligkeiten auf. Zur Uberprifung des voraussichtlich zum Aushub ge-
langenden Bodens wurden aus den Sondierbohrungen BS 1 und BS 2 sowie BS 7und BS 8
entnommenen Bodenproben zu den Mischproben MP 10,35—1,1 m* und MP 20-38 m"
vereinigt und auf die Parameter der TR Boden Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 [5] Oberpriift.

Die Analysen der abfalltechnischen Analysen sind in Anlage 6 aufgefiihri. In Anlage 7 erfolgt
eine tabellarische Gegenlberstellung mit den Prif- und Grenzwerten der TR LAGA sowie
der DepV.

Hinweis: Da die Zusatzparameter gemaB DepV nicht Oberprift wurden, gilt die Einstufung
der Deponieklasse (DK) nur vorbehaltlich der Einhaltung der Grenzwerte fir die nicht analy-
sierten Parameter.

In der untenstehenden Tabelle 5 sind die analysierten Mischproben nochmals zusammen-
gestellf.

Tabelle 5: Entnommene und analysierte Mischproben:

Bodan BS105-15m,
MR Aufiollungen) [BS20.35-1,1m 035-15m | 10| AGA. Tab. I
Bodan BS702-39m 1.2-2+1.23
MP Bodenauffilung 2| s figijungen) |BS 80— 36 m 0-39m

Zur vorlaufigen abfalltechnischen Einstufung des voraussichtlich zum Aushub gelangenden
Bodens wurden 2 Mischproben auf die Parameter der TR Boden, Tab. Il 1.2-2 + 1.2-3 Ober-
prift {vgl. Tabelle 5). In beiden Proben wurden keine erhdhien Schadstoffgehalte nachge-
wiesen, so dass der voraussichtlich zum Aushub gelangende Bodenaushub vorab in die
Einbauklasse Z0 gem&B TR Boden eingestuft werden kann (AVY 170504). Die Ergebnisse
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sind in Tabelle & zusammengefasst und in Anlage 7 tabellarisch den jeweiligen Zuord-
nungswerten gegeniber gestellt.

Tabelle 6: Ergebnisse der LAGA-Analysen

Einbauklasse nach Deponieklasse nach AV
Probanbez.: Intervall [m] TR Bod DepV N -
MP 1 035-11m Z0 DKD {vorlaufig) 140504
MP 2 00-39m Z0 DKD {vorlaufig) 140504

Hinweis: Der humose Oberboden (Mutterboden) ist getrennt aufzunehmen und entspre-
chend wieder zu verwerten.

8.2 Hinweise fir die Bauausfihrung

Im Zuge der Bauvausfihrung fallt Boden an, der geotechnisch zur Wiederverfllung nicht
geeignet ist. Daher werden Teillaushubmengen einer externen Verwertung zugefohrt werden
missen. In der Regel werden hierfir zusétzliche Analysen erforderlich, zumal die hier vor-
liegenden Analysen lediglich zwischen 6 Monaten und maximal einem Jahr von den Verwer-
tern anerkannt werden. Uberschilssiger Aushub wird dabel in seitlich gelagerten Haufwer-
ken bereitgestellt, beprobt und gemaB den Vorgaben der gewahlien Verwertungsstelle einer
Analytik unterzogen (in der Regel Parametersatz TH Boden + evtl. Zusatzparameter DepV).

9 Schlussbemerkungen

Die Angaben des Umwelt- und Geotechnischen Berichis basieren auf den vor Ort durchge-
fuhrten Autschlissen. Andere als die beschriebenen Bodenverhaltnisse sind dem Unter-
zeichner sofort mitzutellen. Gleiches gilt bei einer mafigeblichen Veranderung der vorgeleg-
ten Planung.

Die Aussagen des vorliegenden Gutachtens gelten nur in ihrer Gesamtheit. Soliten bel der
Durchsicht des Berichts Fragen aufireten, so stehen die Unterzeichner zur Beantwortung
derselben geme zur Verflgung.

ROMAG.
Enkenbach-Alsenborn, den 05.06.2018

o= Pk

Dipl.-Geogr. Rolf Mang Dipl.-Ing. Roman Lill
(Geschaftsfihrer / Umwelttechnik) {Geotechnik)
Saite 15von 15

L=_

Begrindung zum Bebauungsplan
,Heckwiese Wohnpark 2020“; OG Horingen
Satzungsexemplar gem. § 10 Abs. 1 BauGB Seite 38



§X757
4.4

GmbH
Kaiserslautern

18017z.dwg
ROMAG. Bouvorhighen: Plan—Nr: 1
Neubaugeblet Heckenwlese
Rolt ey eo 1 (e erntg Wohnpark 2020, Héringen

- MaBstab: o, M,
Uniere Eselsminle 2, 67877 Enkent.« alsenzer | Planbezeichnung:
Teb 05303 /80 63 15, Fax: 06303 /5063 16

Eal mang@ovaggeose www/omaggeods Ube,slchts'ageplan Projekt—Nr: 18/017

Begriindung zum Bebauungsplan
,Heckwiese Wohnpark 2020“; OG Horingen
Satzungsexemplar gem. § 10 Abs. 1 BauGB Seite 39



Kaiserslautern

Lk

ROMAG.
ROLF MANG

Neubaugeblet Heckenwlese

Wohnpark 2020, Hérlngen

Projast

Begriindung zum Bebauungsplan
,Heckwiese Wohnpark 2020“; OG Horingen
Satzungsexemplar gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Seite 40




	3._textliche_Festsetzungen
	4._Begründung

